
Bundesrat 19. Dezember 2018 887. Sitzung / 1 

 

Version v. 13. September 2019, 13:50 nach § 65 Abs. 2 GO-BR autorisiert 

15.18 

Bundesminister für Finanzen Hartwig Löger: Herr Präsident! Liebe Bundesrätinnen 

und Bundesräte! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Ich möchte bewusst ganz kurz auf 

das Gesagte eingehen, sage aber vorweg Danke dafür, dass die bisherigen Red-

nerinnen die gute Arbeit, die die Prüferinnen und Prüfer beider Bereiche derzeit leisten, 

nicht infrage gestellt haben. Ich glaube, das ist voranzustellen und das ist auch die 

Grundlage dessen, was seit 2003 betreffend die GPLA-Prüfungen im positiven Sinne 

stattgefunden hat. 

Ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit diesem Bewusstsein agieren und nicht versu-

chen, die beiden Systeme in diesem Bereich gegeneinander auszuspielen. Das bildet 

eine Basis, an der wir erkennen, dass jede der beiden Stellen durchaus gewisse Stär-

ken und da oder dort aber auch Schwächen hat. Die Stärken wollen wir in dieser in 

Wirklichkeit schon seit 2003 gegebenen gemeinsamen Form jetzt auch mit einem 

strukturellen Schritt – nämlich der Zusammenführung im positiven Sinne – weiterent-

wickeln. Wir werden die Stärken des einen mit den Stärken des anderen verbinden und 

werden versuchen, die jeweiligen Schwächen, die in der Struktur vielleicht gegeben 

waren, entsprechend zu minimieren. 

Dass die Veränderung auch Stress erzeugt, dass da Ängste entstehen, ist uns be-

wusst, diesbezüglich haben wir auch vorgesorgt, indem wir investieren und dafür sor-

gen, dass dieses Zusammengehen auch positiv untermauert ist. Es wurden auch 

schon die rechtlichen Bedenken angesprochen, die wir nicht sehen, weil es ja, wie ge-

sagt, schon seit über 15 Jahren eine gelebte, auch positiv wirkende, gemeinsame Prü-

fung gibt. 

Um noch einmal auf Frau Bundesrätin Kahofer zu reagieren: Ja, es gibt jetzt vorder-

gründig nicht die Idee, dieses System durch Einsparungen im Personalbereich zu 

schwächen. Das heißt, die Effizienzsteigerung soll in erster Linie daraus kommen, dass 

es möglich ist, durch eine gemeinsame Grundlage, auch was die verfahrensrechtlichen 

Themen betrifft, nämlich über die Bundesabgabenordnung, in dem Bereich auch in der 

Verbindung zu den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern eine gemeinsame Sicherheit zu 

stellen. Wir werden sicherstellen können, dass es auch im Bereich der Prozesse bezie-

hungsweise auch der dahinterliegenden IT-Strukturen zu einer Vereinheitlichung kommt, 

womit es auch zu Effekten kommt, die diese Effizienzsteigerungen mit sich bringen kön-

nen. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 

Ich gehe jetzt bewusst nicht auf die Vorteile, die darin liegen, ein – Frau Bundesrätin 

Mattersberger hat das ohnehin schon angesprochen –, sondern möchte jetzt noch ein-
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mal auf Bundesrätin Ecker eingehen: Es wurde auch Folgendes klargestellt – ich glau-

be, das ist eine wichtige Botschaft im Sinne der Selbstverwaltung und auch im Sinne 

der Verantwortung, die die Sozialversicherung auch weiterhin haben wird –: Diese hier 

jetzt zusammengeführte Prüfungseinheit wird im Anlassfall natürlich auch weiterhin 

Aufträge aus dem Sozialversicherungsbereich verantwortlich umzusetzen haben, das 

heißt, hier ist auch sichergestellt, dass dieses Elementum nicht verlorengehen kann. 

Es darf auch nicht verlorengehen, und das hat auch seinen Sinn, daher wird auch die 

Kraft und die Eigenständigkeit der Sozialversicherung gewahrt bleiben.  

Ich erwarte hier jetzt keine sozusagen gemeinsame Entscheidung im Sinne des Antra-

ges, aber ich hoffe, so wie hier in dem Bereich auch konstruktiv diskutiert wurde, dass 

wir da durchaus eine gemeinsame Linie sehen und das mit gutem Gewissen für Ös-

terreich und auch für seine Bürgerinnen und Bürger tun können. – Danke. (Beifall bei 

ÖVP und FPÖ.) 
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